
Stand 01.01.2026 
 

4 Monate 

Kurzübersicht Früherkennungsuntersuchung ab 01.01.2026 
 
 

Abstand zwischen FU1 und FU2 
beträgt mindestens vier Monate 

FU 1 FU 2 
 

FUZ1 FUZ2 FUZ3 FUZ4 FUZ5 FUZ6 
6. bis 9. Lebensmonat 10. bis 20. Lebensmonat 21. bis 33. Lebensmonat 34. bis 48. Lebensmonat 49. bis 60. Lebensmonat 61. bis 72. Lebensmonat 

FU1  
je 28 Pkte 

 
- Der Abstand beträgt mindestens vier Monate 
- Leistungsumfang: Eingehende Untersuchung mit Beratung, 

Anamnese, Zahnpflegeverhalten, Fluoridierungsmaßnahmen/ -
empfehlungen, Dokumentation im U-Heft 

 

FU2  
je 26 Pkte 

 
- Der Abstand beträgt mindestens zwölf Monate 
- Leistungsumfang: Eingehende Untersuchung mit Beratung, dmft-

Index, Ernährung- und Mundhygieneberatung, 
Fluoridierungsmaßnahmen/ -empfehlungen, Dokumentation im U-Heft 

 
 

 Geb. Nr. 01 nicht in demselben Kalenderhalbjahr abrechenbar (im folgenden Kalenderhalbjahr frühestens vier Monate nach Erbringung der FU) 

 Geb. Nr. Ä1 nicht nebeneinander abrechenbar, wenn im gleichen Zusammenhang  

 Die Abrechnung von Früherkennungsuntersuchungen setzt die Einzeluntersuchung bzw. -unterweisung voraus 

 

 
FU Pr 
10 Pkte 

  
Praktische Anleitung der Betreuungsperson zur Mundhygiene beim Kind 

 
 
 
- NUR im Zusammenhang mit FU1 abrechenbar 
- zusätzlich vom 6. bis zum 33. Lebensmonat zu jeder FU1 abrechenbar 
- im Abstand von jeweils mind. 4 Monate                                     

 

FLA 
14 Pkte 

  
                                Fluoridlackanwendung zur Zahnschmelzhärtung 
 
- vom 6. bis zum vollendeten 72. Lebensmonat: 2 x mal je Kalenderhalbjahr  
unabhängig vom Kariesrisiko 
 

4 Monate 12 Monate 12 Monate 


